
eineltierMatt
auth:^

renn

her derUhonau ander Wchlag Drucken.
pf.kr.

6.

Z.

Erstlichen von einem grossen Schlesinger Wagen / der
beladen ist mit Wein oder Gültern

Item von dergleichen ungeladenen Wägen / so in Un¬
garn nach Wienn fahren - -

Item von einem Böhaimischen oder Schlawackischen
Wagen er führ was er wöll - - 4.

Item von einem gemeinen Traydt -oder Wein Wagen >z.
Item ein Bergstätter von rauchen Hauten oder Güt-

tern/vom Wagen
Item von einemSchlawackm oderBdhaimischenWa-

gen/so abgetödte Kälber oder Schaaff führt/vom
Wagen . - - - 4.

Item von einem Käß-Schmaltz-oder Butter Wagen/
jedem - - - - - 4.

Item von einem Tüchler der auff den Marckt fährt/
von jedem Wagen - - -

Item ein Huetter/Siebler/oder Eyßler/vomWagen ' z
Item von einem Zwifel Wagen - - Z
Item von jedem Kraut oder Ruben Wagen - lZ

ttm



Item ŵann einer Spensäu trägt/von jeder -
Item von einem Fußgehenden was er tragt -
Item wann einer Gänß trägt/vonjcder
Item wann einer Hasen trägt / von jedem
Item von einem Kalb - -
Item wann einer Küh anff den Marckt treibt / von

jedem Stuck - - - -
Itemvoneinem Ochsen
Item wann einer Indianische Stuck trägt/von jedem
Item von einem Schwein
Itemvon einem frcmbden der Schaaff treibt / vom

Stuck . . . -
Itemvon einem hiesigen Bürgerlichen Fleischhacker/

der Schaaff oder Lämbcr treibt/vom Stuck
Item ein Jud von einem Wagen / so Kauffmans

Gütter/oder wie das Nahmen haben soll/sührt

i.

8.

'Pf.I.
1.
1 .
2 .

2 .
I.
1.
2 .

2 .

I.

Euff / so ist Unser gnädigifter Uefelch
hiemit/daß alle/ und jede discm obstehenden Mauth
VeÄlAL>,gebührendt nachgeleben/sich im wenigisien

darwider setzen/Sie von Wienn auch niemandten/überdie ge¬
bühr/und ob speLikcirteMaaß in ainigerley weise beschwären
sollen. Was aber in discm Vlpecikce  nit begriffen/
oder eingetragen werden können/ Zllldieweilcn sich die Kauff-
mannschafftcn der zeit noch in vielerley veränden/bald dise/bald
andere Wahr auff : und abkombt/ alß solle gleichesfahls von
allen und jeden Mauthbahrm Güttem / so hierinnen nicht be-

Mauth / dem getreuen Werth nach bezahlt/ und entrichtet
werden. Darnach sich männiglich/ so woll In r

alß



alß Außländische zurichten/ und wird hieran auch Unser gnä¬
digster Willen und Mainung vollzogen. Geben in Un¬
serer Statt Wien/ den Fünfften Monats Tag Augusti/ im
Sechzchenhundert Vier und Viertzigsten/Unserer Reiche des
Römischen im Achten/ des Hungarischen im Neunzehenden/
und des Vöhaimbischen im Sibenzehenden Iahrn.

dommiiUo Domini DIcÄi
ImperÄtoriz in Lonülio»
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